
 

 
Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 

Die Oberbürgermeisterin 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV II-002/05 
HA       

   
 
 
Dezernat: II Amt: 72 Termin der Tagung: 23.02.2005 
 

Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Beigeordnetenkonferenz 11.01.05  Soziales, Gleichst. u. Rechte d. Minderh.       

 Haushalt und Finanzen        Umwelt 08.02.05 

 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen        Hauptausschuss 16.02.05 

 Wirtschaft        Stadtverordnetenversammlung 23.02.05 

 Bau und Verkehr        Ortsbeiräte/Ortsbeirat       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA       
 

Beratungsgegenstand: 
Teilweise Aufhebung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung Cottbus zum Ratsbeschluss 13 – 3/81 
vom 22.10.1981 „Liste der Naturdenkmale Stadtgebiet Cottbus – Einzelbäume, Baumgruppen und Alleen“, hier die 
Aufhebung unter Ziffer 17: Roteichenallee auf dem Schillerplatz 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordneten der kreisfreien Stadt Cottbus mögen die teilweise Aufhebung des Beschlusses 
der Stadtverordnetenversammlung zum Ratsbeschluss 13 – 3/81 vom 22.10.1981 „Liste der 
Naturdenkmale Stadtgebiet Cottbus – Einzelbäume, Baumgruppen und Alleen“, hier die Aufhebung 
unter Ziffer 17: Roteichenallee auf dem Schillerplatz, beschließen. 

__________________________________  
Rätzel  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Sitzung am:       TOP:       
 Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 
Anlässlich der 850 – Jahrfeier der Stadt Cottbus (2006) sollen mit Mitteln des Modellstadtprogramms 
im Zeitraum 2005 – 2006 der Schillerplatz sowie die angrenzenden Straßenräume rekonstruiert 
werden. In diesem Zusammenhang ist u. a. die vollständige Erneuerung der „Rahmenpflanzung“ in 
Form einer Allee auf dem Schillerplatz vorgesehen (s. Anlagen). 
 
Der nach dem Landesdenkmalschutzgesetz betroffene Bereich beinhaltet weiterhin nach dem 
Naturschutzgesetz geschützte Bestandteile, hier eine gleichzeitig als Naturdenkmal festgesetzte 
Allee. Nach Aussage der obersten Naturschutzbehörde (MLUV) ist das Thema Allee in einem 
gesonderten naturschutzrechtlichen Verfahren zu behandeln. Vorliegend geht es zunächst um die 
Aufhebung des Naturdenkmals „Roteichen auf dem Schillerplatz“. 
 
Mit dem Mitteilungsblatt der Stadtverordnetenversammlung Cottbus, Nr. 11 vom März 1982, wurde 
die Liste der Naturdenkmale Stadtgebiet Cottbus – Einzelbäume, Baumgruppen und Alleen – aus 
dem Ratsbeschluss 13 – 3/81 vom 22.10.1981 bekannt gegeben. Unter der Ziffer 17 werden 83 
Roteichen (Allee) auf dem Schillerplatz als Naturdenkmal aufgelistet (s. Anlagen). 
 
Da gemäß § 23 Abs. 2 BbgNatSchG vorliegend die kreisfreie Stadt Cottbus als untere 
Naturschutzbehörde (UNB) für die Festsetzung eines Naturdenkmals zuständig ist, ist sie auch für die 
Aufhebung der gemäß Artikel 6 § 3 Umweltrahmengesetz (URG) i. V. m. § 17 BNatSchG (a. F.) 
erlassenen und nach § 78 Abs. 1 BbgNatSchG übergeleiteten Naturdenkmalfestsetzungen zuständig. 
 
Das Gutachten der Dr. Gustke GmbH vom Herbst 2003 beschreibt den noch vorhandenen 
Roteichenbestand als „deutlich geschädigt mit geringer Lebenserwartung“ (s. Anlagen). Aus Gründen 
der akuten Gefährdung der Verkehrssicherheit mussten gerade in jüngerer Zeit Einzelbäume 
entnommen werden. Sowohl die Fällaktionen als auch die Neubegründung einer zukunftsfähigen 
Allee auf dem Schillerplatz finden die Zustimmung des Naturschutzbeirates bei der unteren 
Naturschutzbehörde. 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
1. Gesamtkosten: 
 

2. Sicherstellung der Finanzierung: 
 

3. Folgekosten: 
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 sehr negativ negativ neutral positiv sehr positiv 
 - - - 0 + + + 

Ökologie   0   
Ökonomie   0   
Soziales   0   
Summe   0   

 
Ergebnis:     + und    - ergeben: 
 
 
 
 
nicht nachhaltig nachhaltig 
 
- 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 
      0       
 

Auswirkungen der Beschlussvorlage auf die Zukunftsfähigkeit 


